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Anhörung zum FINMA-Rundschreiben „Pensions- und Darlehensgeschäfte 
(Repo/SLB)“ / Stellungnahme der SFA 
 
 
Sehr geehrte Frau Pekin-Zemp 
 
Der guten Ordnung halber teilen wir Ihnen in obiger Angelegenheit mit, dass wir davon ausge-
hen, dass die spezialgesetzliche Regelung der Kollektivanlagengesetzgebung, insbesondere 
das Securities Lending (Effektenleihe) im Sinne von Art. 1 ff. KKV-FINMA durch Fondsleitung 
oder SICAV wie auch das Pensionsgeschäft im Sinne von Art. 11 ff. KKV-FINMA durch Fonds-
leitung oder SICAV, vorbehalten bleibt und demzufolge Fondsleitung und SICAV (wie es auch 
in der Adressaten-Box zum Ausdruck kommt) vom Geltungsbereich dieses neuen Rundschrei-
bens, das am 1. Januar 2010 in Kraft treten soll, ausgenommen sind. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und verbleiben  
 
 
 
 mit freundlichen Grüssen 

 SWISS FUNDS ASSOCIATION SFA 
 

       
 
 Martin Thommen Dr. Matthäus Den Otter 
 Präsident Geschäftsführer 
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